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editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Menschen sind in Bewegung, heute wie 
damals. Mobilität sorgt dafür, dass entfernte 
Orte schnell und zielsicher erreichbar sind. 
Bundesländer, die verbeamten, generieren 
für junge Menschen einen Wettbewerbs- 

vorteil, präsentieren sich als attraktiv und 
sorgen für ausreichend Nachwuchs, der am 
Ende allen nützt – egal ob angestellter oder 
verbeamteter Lehrer. 

Sachsen hat sich zur Verbeamtung bekannt. 
Angestellte und Beamte werden sich bald 
gemeinsam in den Lehrerzimmern treffen 
und vor den Klassen agieren. Dennoch, 
bei gleichem Tätigkeitsfeld, sind es zwei 
verschiedene Paar Schuhe. Der LVBS hat sich 
dazu bekannt, die Verbeamtung mitzutragen 
unter der Prämisse, dass die Generation Ü42 
entsprechend ebenfalls partizipiert und sich 
nicht abgehangen und als Verlierer fühlt. 
Unsere an den Kultusminister gerichteten 
Forderungen zum Gesprächstermin am 21. 
Juni bildeten die Basis für ein Fortschreiben 
des Handlungsprogrammes. Es gilt, hier 
keinen Stillstand oder eine finale Situation zu  
erzeugen, sondern dynamisch agil an der  
Weiterentwicklung zu arbeiten. Die vor-
liegende Ausgabe wendet sich explizit dem 
Thema der Verbeamtung zu, versucht Ant- 
worten zu geben. Bedingt, dass verschiedene 
gesetzliche Anpassungen zum Redaktions-
schluss noch in der Anhörung sind, verweise 
ich auf die zitierten Stellen, um aktuell 
informiert zu sein.

Mit dem Verbot des Streikrechts für Beamte 
hat das Bundesverfassungsgericht eine 

Entscheidung für den Beamtenstatus im 
Lehrerbereich auf Bundesebene gefällt. 
Somit ist es Lehrern mit Beamtenstatus 
nicht erlaubt, während ihrer Dienstzeit das 
Streikrecht auszuüben. Eine ausführliche, mit  
Hintergründen gespickte Analyse informiert 
sie darüber. Wer Beamter wird, entscheidet 
sich für ein Gesamtpaket, zu dem auch das  
Streikverbot zählt. Nach Angaben des Bundes- 
verfassungsgerichts arbeiten in Deutschland 
von rund 800.000 Lehrern rund drei Viertel als 
Beamte. Aus dem Fakt wird nachdrücklich 
deutlich, wie wichtig die Verbeamtung im 
Wettbewerb um Lehrer auf Bundesebene 
ist. Die künftigen Einstellungszahlen werden 
es zeigen, ob der Weg damit erfolgreich 
beschritten werden kann.

In unserer Rechtsecke wird diesmal das 
Thema Filmvorführungen beleuchtet. Nach  
Aufzeigen der Ausgangssituation wird wie 
gewohnt der schulrechtliche Hintergrund 
dargelegt und mit den geltenden Rechts- 
auffassungen abgeglichen. Die Schluss-
folgerungen geben Ihnen dann die notwen-
dige Sicherheit, falls Sie vorhaben, die Harry 
Potter Filme Teil 1 bis 8 komplett in Ihrem 
Unterricht zu behandeln.

Auf Bundesebene war Jürgen Fischer in Sachen  
Dienst-, Tarif- und Versorgungsrecht und 
Seniorenpolitik unterwegs. Sein Bericht 

beinhaltet die Schwerpunkte zur „Einkommens-
runde 2019“, und der „Weiterentwicklung 
des TVL EntgO L“. Die im Frühjahr 2019 
beginnenden Tarifverhandlungen mit der  
TdL und die Bereitschaft aktiv an der Durch-
setzung tätig zu werden, sind ein wesentlicher 
Garant für den Erfolg des abgestimmten 
Forderungskataloges.

Güstrow war in diesem Jahr Gastgeber der 
Tagung des Bundesringes der Agrarlehrer. 
Unser Mitglied Torsten Günzel berichtet 
ausführlich über den ökologischen Landbau, 
fordert die Modernisierung und Vereinheit-
lichung der Lehrpläne und stellt dar, wie 
wichtig Vernetzung aller Bildungsakteure auf 
Bundesebene ist, um erfolgreich zu handeln.

Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis.
Gemeinsam mit der AXA werden wir zum 
Thema Verbeamtung eine Beratung anbieten, 
für welche Sie sich entsprechend anmelden 
können.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und 
Informationsgewinn bei der Lektüre des 
Heftes.

Herzlichst Ihr

Dirk Baumbach, 1. Vorsitzender
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Spitzengespräch des Staatsministers mit Vertretern  
der Gewerkschaft
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Quelle:  https://www.lehrerbildung.sachsen.de/download/download_lehrerbildung/180503_LwiS_
Verbeamtung_FAQ.pdf (Stand: 26.06.2018)
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presseschau
Beschwerde abgewiesen:  
Das Streikverbot für Beamte 
bleibt bestehen
Beamte dürfen auch künftig in Deutschland 
nicht streiken. Das Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe weist gegen das Streikverbot 
gerichtete Verfassungsbeschwerden von 
verbeamteten Lehrern zurück.

Staatsbedienstete dürfen in Deutschland 
weiterhin nicht in Streik treten. Das 
entschied das Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe. Die Richter wiesen vier 
Verfassungsbeschwerden von Lehrern 
höchstinstanzlich zurück.

Die verbeamteten Lehrer hatten während der 
Arbeitszeit an Protestveranstaltungen der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) teilgenommen und waren deshalb 
disziplinarisch belangt worden. Dagegen 
hatten sie geklagt (AZ: 2 BvR 1738/12, 2 BvR 
1395/13, 2 BvR 1068/14, 2 BvR 646/15).

Das Streikverbot sei verfassungsgemäß 
und entspreche den Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums, entschieden 
die Verfassungsrichter. Es stehe auch 
in Einklang mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, erklärte 
der Zweite Senat unter Vorsitz des 
Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle.

Quelle: n-tv.de , mmo/dpa/rts
https://mobil.n-tv.de/politik/Karlsruhe-
bestaetigt-Streikverbot-fuer-Beamte-
article20475557.html [Stand: 12.06.2018]

der neue  
lvbs lehrer- 
kalender

2018/19*

 
 
 
jetzt zu bestellen über
www.lvbs-sachsen.de
oder tel. 0351/ 47591020
*für Mitglieder kostenlos

12 LVBS konkret
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arbeitsmaterial zum sensiblen 
umgang mit persönlichen daten  
im netz

Anlässlich des Dozententages 2016 hat der 
Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) mit pädagogischer 
Unterstützung von klicksafe die Arbeits-
materialsammlung „Datenschutz geht zur 
Schule“ herausgebracht.

Bei diesem Lehrerhandout handelt es sich 
um eine übersichtliche und zielgruppen-
orientierte Zusammenstellung zahlreicher 
Materialien zum Thema. Sie hat zum Ziel, 
Schülerinnen und Schülern klare und 
einfache Verhaltensregeln für den sensiblen 
Umgang mit ihren persönlichen Daten im 
Netz näher zu bringen.

•	 Kapitel 1 | Datenschutz, Big Data und 
Profiling

•	 Kapitel 2 | Mobiles Internet und das 
Internet der Dinge

•	 Kapitel 3 | Soziale Netzwerke in Schule 
und Arbeit

•	 Kapitel 4 | Das Recht am eigenen Bild
•	 Kapitel 5 | Passwortschutz und PC 

Sicherheit
•	 Kapitel 6 | Cybertreffen, Sexting und 

Cybermobbing
•	 Kapitel 7 | Gaming
•	 Kapitel 8 | Lehrer und Datenschutz
 
Die Arbeitsblattsammlung „Datenschutz 
geht zur Schule – Sensibler Umgang mit 
persönlichen Daten“ kann auf bvdnet.de 
oder auf klicksafe.de kostenfrei als PDF – 
Datei herunterladen werden.
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von Jürgen Fischer  
2. Vorsitzender des LVBS

Im Mai 2018 fand in Fulda das Seminar 
„Dienst-, Tarif- und Versorgungsrecht und 
Seniorenpolitik“ der dbb Akademie statt.
Der Titel versprach ein anspruchsvolles 
und breit gefächertes Programm, die 
Veranstaltungen erfüllten vollständig die 
Erwartung.

Inhalte wie „Ausblick Einkommensrunde 
2019“, „Weiterentwicklung des TVL EntgO L“  
bildeten den Einstieg. Zu den Themen gab  
es immer einen Einstiegsvortrag eines 
Referenten in diesem Fall durch Andreas 
Winter, Referent im Geschäftsbereich Tarif  
des dbb, und eine anschließende Diskus-
sions- bzw. Fragerunde, die von Wolfgang 
Lambl, Fachmann für Dienst- und Tarif-
recht, Versorgung und Seniorenpolitik 
im BVLB, moderiert wurde. Er steuerte 

auch einen eigenen Vortrag „Dienst- und 
Arbeitsrechtliche Entwicklungen in den  
Ländern im Rahmen der Flüchtlings-
beschulung bei.

„Seniorenpolitik/Versorgung/Dienst- und 
Tarifrecht“ passt eigentlich nicht so in den 
Rahmen. Nina Ahrend, Rechtsanwältin aus 
Köln, als Vortragende Expertin belehrte mich 
eines Besseren. Die Diskussionsrunde wurde 
durch Frank Bahr geleitet. 

Ein weiteres Thema war „Gewerkschaftliche 
Arbeitsfelder von dbb und BLBS/VLW“.
Hier erlebten wir die Vorsitzenden des 
fusionierten Bundesverbandes BvLB Eugen 
Straubinger und Joachim Maiß, Moderation 
Wolfgang Lambl.

Bernd Strotmeyer von der Deutschen Renten-
versicherung Bund referierte über die 
„Berechnung der Rente und die Angleichung 
der Rente Ost und West“. Auch hier lag die 
Moderation bei Wolfgang Lambl.

Abschließendes Thema waren „Betrach-
tungen zu Tarif-/Arbeitsrecht und Dienst-
recht“ durch Roland Hiepe und Wolfgang 
Lambl.

An den Abenden fanden thematische 
Workshops mit den Länderexperten statt.
Federführend waren hier Dieter Hartmann, 
Peter Bahr, Wolfgang Lambl und Roland 
Hiepe.

seminar dienst-, tarif-  
und versorgungsrecht  
und seniorenpolitik

Natürlich kann hier nicht jede Veranstaltung 
bis ins Detail beschrieben werden. Einige 
wichtige Aspekte für uns Sachsen möchte ich 
hier gern darstellen.

Abweichend von der Reihenfolge werde ich 
mit einer beeindruckenden Veranstaltung 
beginnen. Die beiden Vorsitzenden des BvLB 
wurden sehr herzlich durch die Teilnehmer 
begrüßt, hat ja die Fusion der Verbände 
BLBS und VLW erst vor ein paar Tagen 
stattgefunden. Man hat schon gespürt, 
dass hier wirklich etwas Bemerkenswertes 
und für die Geschichte unserer Verbände 
Wesentliches stattgefunden hat. In seiner 
Rede ging Eugen Straubinger unter 
dem Motto „Berufliche Schulen 4.0“ auf 
die Herausforderungen, Chancen und 
Risiken für die beruflichen Schulen ein. 
Er richtete seine Ausführungen in die 
Zukunft und beeindruckte mit Visionen, 
wie die Berufsschule der Zukunft eher 
Lernfabriken gleichen wird, ähnlich einem 
Fertigungsprozess. Dabei wird die digitale 
Schule eine große Rolle spielen müssen, 
auch wenn im Moment eher die Probleme im 
Vordergrund gesehen werden. Begründung 
dafür ist, dass 65% der Schüler, die sich heute 
in der ersten und zweiten Klasse befinden, in 
Berufen arbeiten werden, die es heute noch 
gar nicht gibt. Die Ursache dafür liegt darin, 
dass sich nicht nur Inhalte ändern werden, 
sondern auch Beschäftigungsverhältnisse. 
Als beeindruckendes Beispiel nannte er 
die Bankkaufleute, die zahlenmäßig heute 
unwahrscheinlich stark vertreten sind, 
sich aber sowohl zahlenmäßig als auch 
arbeitsinhaltlich gewaltig verändern werden. 
Eugen Straubinger streifte dabei Themen, 
die uns Sachsen wohlbekannt erscheinen, 
wie Lernortkooperation und berufsbezogene 
Lernsituationen. Dabei wird die digitale 
Technik in der Schule genauso zu entwickeln 
sein, wie die Entwicklung der Ausbildung 

der Lehrer, die enge Verbindung zu den 
Betrieben wie auch die Entwicklung von 
Recht und Besoldung der Lehrerschaft. Auch 
hier wurde ein sächsisches Diskussionsthema 
angeschnitten: Sollen Lehrer in die Praxis 
gehen oder Praktiker in die Schulen?

Eugen Straubinger verwies darauf, dass 
mit Sicherheit der vollausgebildete Berufs-
schullehrer das Rückgrat der Berufsschule 
sein muss, dass aber ebenso Praktiker im 
Schuldienst ihre absolute Berechtigung und 
auch Notwenigkeit haben. 

In beiden Fällen kommt es darauf an, wie 
die Elemente fachliche und pädagogische 
Kompetenz ausgeprägt und weiterentwickelt 
werden. Bei all dem wird die Umsetzung 
in der Schule von zwei Punkten abhängen, 
nämlich der Gestaltung von Unterricht und 
die nötige Ausstattung in den Schulen.
Das klang teilweise einfach, selbstverständlich  
und normal, wird aber die Herausforderung 
für die duale Berufsausbildung in den 
kommenden Jahren sein. Politisches 
Verständnis zu erzeugen und finanzielle 
Unterstützung zu sichern, wird eine Haupt-
aufgabe des neuen Verbandes BvLB, 
hervorgegangen aus dem BLBS und VLW 
sein. An diesem Tag hatte zwar Eugen 
Straubinger den Hauptteil zu bestreiten, 
man merkte aber, vor allem in der folgenden 
Diskussion, dass die Doppelführungsspitze 
mit Joachim Maiß gut funktioniert. Aus der 
Führung des VLW in die Spitze des BvLB 
gewählt wurde auch Joachim Maiß herzlich 
begrüßt und genau wie Eugen Straubinger 
zur Wahl beglückwünscht.

Ein Hauptpunkt des Seminars war natürlich 
der Ausblick Einkommensrunde 2019.
Andreas Winter gab einen Überblick über 
die Tarifentwicklung in jüngster Zeit und 
vor allem über die Entwicklung und die 
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Ergebnisse der Verhandlungen mit Bund 
und Kommunen. Ein Novum hier ist die 
Laufzeit von 30 Monaten, d.h. März 18 bis 
August 20. Kernergebnis ist die dreistufige 
Anhebung von Zulagen und Besitzständen 
um 3,19 %, 3,09 % und 1,06 % das führt 
zu einer Anhebung in der Laufzeit von 
mindestens 6,8 % bis 11,5 %. Die teilweise 
überproportionale Anhebung soll zu einer 
Glättung der Stufenspreizung bzw. der 
Abstände horizontal und vertikal in den 
Tabellen führen. Was bedeutet das für die  
Einkommensrunde 2019? Die Verhandlungen 
werden auf zwei Ebenen geführt, einmal als 
Einkommensrunde 2019 und zum anderen 
die Weiterentwicklung der Entgeltordnung. 
Hier ist es notwendig auf den Vortrag 
von Wolfgang Lambl zur Umsetzung der 
Forderungen des BLBS zu sprechen zu 
kommen. Im Mai 2017 wurde in Radebeul 
ein Positionspapier des BLBS erstellt und es 
ist sicher interessant, die darin enthaltenen 
berufsschulspezifischen Forderungen 
nochmal zu betrachten:

1.	 Vollausgebildete Lehrkräfte an 
berufsbildenden Schulen müssen in der 
Entgeltgruppe 14 vergütet werden

2.	 Überprüfung der Festlegungen für 
Fachpraxislehrer in der Entgeltordnung 
für Lehrkräfte

3.	 Der BLBS fordert die stufengeleiche 
Höhergruppierung und Anrechnung 
bereits zurück gelegter Stufenlaufzeiten 
bei Höhergruppierung in Entgelttabelle 

4.	 Der BLBS fordert von den Tarifparteien 
die Einführung der sogenannten 
Paralleltabelle in der Einkommensrunde 
2019

5.	 Der BLBS fordert die Anpassung der 
Stufe 6 der Entgelttabelle inhaltlich an 
das Niveau von Bund und Kommunen

 
 

Zu linearen Forderungen, Mittelpunkt der 
Einkommensrunde, wird in nächster Zeit 
verhandelt. Aus den Abschlüssen in Bund 
und Kommunen ergibt sich aber jetzt schon 
die Notwendigkeit, bei unseren Forderungen 
zu beachten, dass der Abstand zu diesen 
Arbeitgebern nicht vergrößert wird. Für 
uns als LVBS steht allerdings eine der oben 
genannten Forderungen im Vordergrund, die 
künftige stufengleiche Höhergruppierung.
Sie ist die Grundlage zur Abschaffung vieler  
gefühlter und tatsächlicher Ungerechtig-
keiten bei Höher- bzw. Rückgruppierungen 
aus den unterschiedlichsten Gründen. 

Das andere zentrale Thema, die Weiter-
entwicklung der tariflichen Eingruppierung 
und Entgeltordnung für Lehrkräfte (TV 
EntgO-L) wurde indes vereinbarungsgemäß 
begonnen.

Am 1. März 2018 fand ein Treffen zwischen 
der TdL und dem dbb sowie der GEW statt. 
Die Forderungen des dbb und der GEW sind 
in 10 Punkten zusammengefasst worden und 
wurden der TdL übergeben. Dazu gab es eine 
Vereinbarung in der Tarifeinigung vom 17. 
Februar 2017 in der Tarifrunde 2017.

Hier die Forderungen der Gewerkschaften 
dbb und Tarifunion und GEW:

1.	 Einführung der vollständigen 
„Paralleltabelle“ zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt

2.	 Klarstellung der Eingruppierung 
von DDR-Lehrkräften, für die kein 
Besoldungsamt im Tarifgebiet West 
ausgebracht ist

3.	 Aufwertung der 1-Fachlehrkräfte durch 
Öffnung von Eingruppierung- nach 
Abschnitt 2 EntgO-L 
 

4.	 Rechtssichere Definition „Schulfach“, 
Kausalität des Studiums für den 
Fachunterricht

5.	 Eingruppierung von Lehrkräften 
für Deutsch als Zweitsprache DaZ)/
Deutsch als Fremdsprache (DaF) bzw. 
Sprachlehrkräften

6.	 Aufwertung von Fachlehrkräften 
durch Anwendungsbestimmungen 
zu Abschnitt 2 EntgO-L, verbesserte 
Eingruppierung bzw. Ausbringung der 
Angleichungszulage

7.	 Weiterentwicklung des Abschnitt 6 und 
Anhang 2 EntgO-L

8.	 Vollständige Anrechnung der 
Zeiten des Referendariates oder 
des Vorbereitungsdienstes auf die 
Stufenlaufzeiten

9.	 Eingruppierungsmerkmale für 
pädagogische und heilpädagogische 
Unterrichtshilfen und 
sonderpädagogische Fachkräfte sowie 
entsprechend eingesetzte Beschäftigte

10.	 Bessere Berücksichtigung 
von Stufenlaufzeiten bei 
Vertretungslehrkräfte, die regelmäßig 
befristete Arbeitsverträge erhalten

Durch diese Forderungen und deren 
Erfüllung können Grundlagen für eine 
gerechtere Eingruppierung und damit 
Bezahlung vor allem in den Berufsschulen 
geschaffen werden. Auch wenn die säch- 
sische Staatsregierung hier für die unteren  
Einkommensgruppen mit dem Handlungs-
paket aktiv geworden ist, ist es trotzdem 
notwendig, den exakten Rechtsanspruch 
festzuschreiben und nicht auf den guten 
Willen der Landesregierung zu hoffen. Der 
LVBS wird in die Einkommensrunde auch 
weitere Forderungen an die sächsische 
Staatsregierung herantragen, weil wir 
der Auffassung sind, dass innerhalb der 

Tarifverhandlungen auch landestypischen 
Forderungen Nachdruck und Aufmerk-
samkeit verliehen werden kann. 
Als Beispiel sei hier unsere Forderung an die 
Landesregierung genannt, entsprechende 
Beförderungsämter zu schaffen und diese 
auch zu besetzen. 

Wenn auch hier nicht alles und umfänglich  
dargestellt werden kann, hoffe ich, dass  
erkennbar ist, wie wichtig, gerade für  
Sachsen die kommenden Tarifverhand-
lungen werden.

In einem letzten Abschnitt möchte ich auf 
eine bewegende Veranstaltung eingehen.
Roland Hiepe aus Thüringen stellte kurz die 
Entwicklung bei den Tarifverhandlungen und 
seine Arbeit auf diesem Gebiet im BLBS dar. 
Das hatte einen guten Grund. Er feierte vor 
kurzem seinen 70. Geburtstag und gab den 
Entschluss bekannt, seine Arbeit auf dem 
Gebiet der Tarifentwicklung zu beenden. In 
diesem Zusammenhang würdigte Wolfgang 
Lambl emotional sehr berührend die 
Leistungen, die Roland Hiepe erbracht hat 
und bedankte sich bei ihm für die jahrelange 
erfolgreiche und fleißige Arbeit. Die Teil-
nehmer gratulierten Roland Hiepe zum 
Geburtstag und wünschten ihm vor allem 
Gesundheit und Glück und persönliches 
Wohlergehen im Ruhestand. 

Aus der eingangs erwähnten Gliederung 
ergeben sich natürlich noch mehr interes-
sante  Themen. Die Seniorentätigkeit im 
Verband nimmt in anderen Bundesländern 
auf Grund der hohen Mitgliederzahlen 
einen ganz anderen Platz ein, als bei 
uns. Hier werden wir die Diskussion mit 
unseren Senioren suchen und mögliche 
Entwicklungen besprechen.
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Auch die Rentenentwicklung und dabei vor 
allem die Angleichung von Ost und West 
ist ein spezielles, aber auch kompliziertes 
Thema, welches in diesem Seminar eine  
Rolle spielte. Ich habe interessante Ansprech-

immer gut informiert?
 

Wie geht das - als Mitglied registrieren Sie sich auf 

www.lvbs-sachsen.de 

und erhalten Nachrichten und  
Informationen bequem per Email.

20 LVBS konkret

partner für unseren Verband gewonnen und 
wir werden weiter zu den unterschiedlichsten 
Themen Informationen einholen und 
die Ergebnisse für unsere Mitglieder 
veröffentlichen.

altersversorgung im vergleich 
eines angestellten zum  
verbeamteten lehrer

Der LVBS lädt seine Mitglieder am 24. Oktober 
2018 um 18:30 Uhr in die Geschäftsstelle ein. 
Die Beratung wird durch die AXA Regional-
vertretung Goebel, Richter & Sperlich oHG 
Dresden durchgeführt. 

Zum Termin geht es um die Beratung hin- 
sichtlich der individuellen Versorgungs-
situation bei Verbeamtung.

In Vorbereitung auf Ihre persönliche Beratung 
und Interesse reichen Sie bitte folgende Unter-
lagen an die Geschäftsstelle des LVBS ein:

1. Aktuelle Renteninformation, 
2. Aktueller Nachweis der VBL und 
3. den ausgefüllten Analysebogen.

Bitte per Post senden an LVBS Sachsen e.V., 
Strehlener Str. 14, 01069 Dresden

Anmeldeschluss: 05. Oktober 2018
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von Günter Denninger und Torsten Günzel

Schulleiterin Hemesath begrüßte die 
Teilnehmer der Bundesringtagung am 
beruflichen Bildungszentrum in Güstrow. 
Rund 2300 Schüler/innen besuchen die 
Schule. Einen Schwerpunkt stellt die 
Abteilung Landwirtschaft dar. Zentral werden 
dort Tierwirte, Forstwirte und Fachkräfte für 
Agrarservice ausgebildet. Landwirte werden 
an zwei weiteren Standorten beschult. Auf 
dem großzügigen Campus befindet sich 
auch die landwirtschaftliche Fachschule, die 
dem Landwirtschaftsministerium unterstellt 
ist. Frau Dr. Spangenberg, die Leiterin, hieß 
uns ebenfalls willkommen und hob die 
Bedeutung einer engen Zusammenarbeit von 
Berufsschule und Fachschule hervor.

tagung des bundesrings der 
agrar-lehrer in güstrow (m-v)

Im Folgenden sind die Tagungsergebnisse im 
Einzelnen beleuchtet:

Mehr Ökolandbau in den Lehrplan?
Zunehmendes Umweltbewusstsein der 
Verbraucher lässt die Nachfrage nach 
ökologisch erzeugten Lebensmitteln 
weiterhin stark steigen. Die Bundesregierung 
strebt daher eine Erhöhung der Anbaufläche, 
die nach Regeln des ökologischen Landbaus 
bewirtschaftet wird, von derzeit ca. 10% 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen auf 
20% (Ziel BW: 30%) an. Daraus erwächst 
natürlich ein Qualifizierungsbedarf der 
agrarwirtschaftlichen Fachkräfte in der Aus – 
und Weiterbildung.

Bettina Stiffel vom Kompetenzzentrum 
Ökologischer Landbau in Niedersachsen 
(KÖN) ist Mitarbeiterin im Projekt „Mehr 
Ökolandbau in der Aus- und Weiterbildung 
von Landwirten, Gärtnern und Winzern“. 
Im Auftrag des Bundeministeriums für 
Landwirtschaft und Ernährung (BMLE) 
analysiert Ihre Arbeitsgruppe, in welchem 
Umfang die Thematik „Ökologische 
Landbau“ in der Ausbildung- und Weiter-
bildung vermittelt und geprüft wird. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass alleine der Blick auf 
die Länderlehrpläne einen Flickenteppich 
ergibt. In den meisten Bundesländern sind 
die über 20 Jahre alten Bildungspläne gültig. 
Und da spielt die Thematik „Ökolandbau“ 
nur eine untergeordnete Rolle. Vor allem 
Bayern (neuer Lehrplan) und Hessen 
(Ergänzungen zum bestehenden Plan) sowie 
Sachsen integrieren den Themenkomplex 
stärker in den Berufsschulunterricht. Einige 
Bundesländer wie auch Sachsen integrieren 
Themen des ökologischen Landbaus in die 
theoretische Abschlussprüfung.  Natürlich 
sollte, so Bettina Stiffel, Ökolandbau auch  
Gegenstand der überbetrieblichen Ausbil- 
dung sowie bei den praktischen Abschluss-
prüfungen sein. Im Oktober 2018 führt die 
Arbeitsgruppe in Sachsen ein Dialogforum 
„Ökolandbau“ durch, zu dem die Akteure 
der landwirtschaftlichen Bildung geladen 
werden.

Aus Sicht des Bundesrings der Agrarlehrer 
ist - nicht nur wegen der wachsenden 
Bedeutung des ökologischen Landbaus -  
die Modernisierung und die Vereinheit-
lichung des berufsschulischen Lehrplans 
auf Bundesebene dringend geboten!

Der Bundesring und seine 
Kooperationspartner
Die weitere Vernetzung mit den 
Bildungsakteuren in der Agrarwirtschaft ist 

eines der zentralen Ziele des Bundesrings, 
um im Bereich der beruflichen Bildung als 
kompetenter Partner wahrgenommen zu 
werden. So konnten wir in diesem Jahr mit 
Martin Lambers, Referent des Dt. Bauer- 
verbandes, Laura Lafuente, Zentralverband 
Gartenbau sowie Gerd Alscher und Dr. Gisela  
Spangenberg von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Fachschulleiter zahlreiche 
Kooperationspartner begrüßen. Fragen 
der Gewinnung von Berufsnachwuchs, 
die Qualitätssicherung der Aus – und 
Weiterbildung sowie die Qualifizierung 
und Gewinnung Lehrkräften treibt alle 
Bildungsakteure um und wurde intensiv 
diskutiert. An dieser Diskussion beteiligten 
sich auch Frau Dr. Müller-Weichbrodt, 
Humboldt Universität zu Berlin und Antje 
Eder, Technische Universität München, als 
Vertreterinnen der universitären Lehrer- 
ausbildung. Es zeigt sich, dass es gerade in  
der Ausbildung von Agrarlehrern erhebliche  
Unterschiede gibt. Während Bayern und  
Berlin auf ein grundständiges „Agrarlehrer-
Studium“ setzen, werden in vielen Bundes-
ländern Agrarwissenschaftler nur über das 
Referendariat pädagogisch qualifiziert oder 
erhalten über den Direkteinstieg nur eine 
Schmalspurausbildung. Gerade im Bereich 
der Lehrerausbildung gibt es nach Ansicht 
der Veranstaltungsteilnehmer einen großen 
Handlungsbedarf.

Für die nächsten fünf Jahre sagen alle  
Experten für den Berufs – und Fachschul-
bereich einen hohen Lehrerbedarf voraus, 
weil eine Pensionierungswelle zu erwarten 
ist.

Neue Lehrpläne in Bayern
Antje Eder (TUM München) hat die Einführung 
der neuen Lehrpläne in Bayern (Grundstufe 
2016) im Ausbildungsberuf „Landwirt/in“ 
wissenschaftlich begleitet. Sie konnte uns 



27LVBS konkret26 LVBS konkret

berichten, dass die einzelnen Berufsschulen 
von Anfang an der Lehrplanentwicklung 
beteiligt waren (Bottom-Up-Verfahren) 
und während der Implementierungsphase 
durch Umsetzungshilfen und laufende 
Lehrerfortbildungen unterstützt 
wurden. Unterrichtsmaterialien für das 
Lernfeldkonzept wurden entwickelt und 
der bayerweite Austausch der Unterlagen 
initiiert. 

Im Feedback gab es viel Lob für den neuen 
Lehrplan, was Antje Eder nicht nur auf 
die inhaltliche Modernisierung, sondern 
auch auf die Einbindung der Lehrkräfte 
in den Prozess (Transparenz) und auf die 
intensive Lehrerfortbildung zurückführt.

Digitalisierung
Unsere Mitglieder Carsten Lindner und Dr. 
Gerd Over heben hervor, dass Digitalisierung 
zwar ein Zukunftsthema ist, allerdings 
vielfach die Ausstattung der Schulen und 
die pädagogischen Umsetzungskonzepte 
unzureichend sind. Gerade in der 
Agrarwirtschaft mit bundesweit geringen 
Schülerzahlen finden sich nur schwer Verlage 
die entsprechende Software anbieten.

Berichte aus den Bundesländern
Insgesamt berichten die Kollegen aus den 
Bundesländern von relativ konstanten 
Ausbildungszahlen, allerdings häufig mit dem 
Hinweis auf das „relativ niedrige Niveau“.
Auszubildende für den Agrarbereich sind 
in allen Regionen gesucht; allein im Garten 
und Landschaftsbau gelingt es durch gute 
Rahmenbedingungen genügend Nachwuchs 
zu gewinnen. 

In einigen Ländern führt die Konzentration 
von Schulstandorten zu langen 
Anfahrtswegen für die Auszubildenden, was 
wiederum zu sinkenden Ausbildungszahlen 

in diesen Berufen führt

Die Tagungsteilnehmer bedanken sich ganz 
herzlich für die ausgezeichnete Vorbereitung 
der Tagung im schönen Güstrower Land bei 
der stellvertretenden Schulleiterin Hanka 
Becker und Ihrem Mann.

plenum digitale  
- vacuum mentale? 
2. frankfurter (in-)kompetenz-
konferenz zur digitalisierung
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deine netzstrumpfhose kann  
reissen, aber nicht dein starkes 
netzwerk im berufsverband  
oder in der gewerkschaft 

von Tina Jentsch 

Jeder tut es. Auf Tagungen, Hauptver-
sammlungen, beim Sport oder im Café 
nebenan. Manche nennen es Vitamin B. 
Andere halten sich zurück und wollen 
lieber alles alleine schaffen. Was ist nun 
der gute Weg zum beruflichen Erfolg in 
Berufsverbänden oder Gewerkschaften?

Was ist Networking? Der Aufbau und die 
Pflege von persönlichen Kontakten im 
Beruf und in der Gewerkschafts- bzw. 
Verbandsarbeit werden immer wichtiger. 
Netzwerkerinnen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie sich gegenseitig beruflich oder 
privat unterstützen, helfen oder kooperieren, 
ohne dass dabei Leistung und Nutzen für 
Dritte relevant ist. Stabile Netzwerke haben 
mehrere Fixierungspunkte, sind verzweigt, 
vielfältig und anpassungsfähig.

Passend zum Thema trafen sich Anfang 
Juni verschiedene Teilnehmerinnen aus 
unterschiedlichen Gewerkschaften und 
Verbänden des Landes in der ddb Akademie 
in Königswinter. Zu Beginn standen einige 
Fragen im Raum: Wie baue ich nachhaltig 
eine Frauenvertretung auf? Wie aktiviere 
ich Mitglieder? Wie kann ich andere von 
Gewerkschaftsarbeit begeistern? Wie plane  
ich Veranstaltungen? Wie pflege ich Netz-
werkstrukturen? Schon während der ersten  
Stunde stand für alle Frauen fest: 
Netzwerkerinnen sind definitiv erfolgreicher. 
Aber auf was genau muss ich denn achten? 
Eigentlich ist das doch ganz leicht, denn 
Frauen reden doch immer viel (*Zwinker*). 
Bekannte Frauennetzwerke sind die 
Business Professional Woman, welche 
den Equal Pay Day initiierten oder die ddb 
Bundesfrauenvertretung (Vorsitzende: 
Helene Wildfeuer) sowie der Deutsche 
Juristinnenbund (Präsidentin: Prof. Dr. Maria 
Wersig).

Nach der kritischen Bestandsaufnahme 
des eigenen persönlichen Netzwerkprofils 
stellten viele Teilnehmerinnen des Seminars  
fest, dass sie bereits wichtige Netzwerke 
besitzen. Viele Best-Practice-Beispiele zeigten  
aber auch, welche eigenen Herausforderungen 
 jeder in seinem Bereich hat. 

Herausforderungen sind zum Beispiel, 
wie man Informationen für eigene 
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Gewerkschaftsmitglieder bündelt und 
aufbereitet. Eine weitere wichtige Heraus-
forderung ist, die richtigen Kontaktpersonen 
zu identifizieren. Das Seminar ermöglichte 
über den Tellerrand zu schauen. Jede Teil- 
nehmerin füllte sich ihre eigene Toolbox 
für Netzwerkgespräche. Durch die vielen 
Gespräche bekamen alle einen theoretischen 
und praktischen Einblick, wie sie Einwände 
(Vorwände und Angriffe) souverän steuern 
oder welche „Entscheider-Rollen“ beim 
Networking von Bedeutung sind. Die 
Teilnehmerinnen profitierten von vielen 
guten Erfahrungen und reflektierten ihre 
bisherige Arbeit. So entstanden neue 
Pläne, neue Vorhaben und ganz nebenbei 
weitere Netzwerke für die nächsten 
Netzwerksmaschen. 

Die wichtigste Erkanntnisses nach diesem 
gewinnbringendem Seminar : Es ist nicht 
die Masse der Kontakte, sondern deren 
Qualität entscheidend. Diese Kontakte zu 
pflegen, benötigt Zeit. Manchmal kann man 
dies auch bei einem gemeinsamen Kaffee 
oder Seminar tun. Wichtig ist, dass das 
Netzwerken keine Einbahnstraße wird. Jeder 
sollte profitieren. Besonders das Engagement 
in Berufsverbänden oder Gewerkschaften 
helfen, persönliche Beziehungen aufzubauen 
und zu gestalten.  

der lvbs,  
aktuell bei  
facebook:
       /berufsschullehrerverband.sachsen

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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das neue pflegeberufegesetz
absolvierende Zwischenprüfung […]
die „Inhalte und das Verfahren der 
staatlichen Prüfung zur Pflegefachfrau oder 
zum Pflegefachmann, zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin oder zum 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
sowie zur Altenpflegerin oder zum 
Altenpfleger“ sowie „Bestimmungen für die 
Anerkennung von Ausbildungen“ (BMFSFJ 
2018) regeln. 

Der vorliegende Entwurf wurde von vielen  
Akteuren aus Pflege und Politik (u. a. dbb, 
DBfK) kritisch geprüft und ist an einigen  
Stellen Kritik ausgesetzt. So ist zum Beispiel  
anzumerken, dass im derzeitigen Arbeits- 
stand der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung die Anlage zu den Kompetenzen 
für die staatliche Prüfung „deutliche 
Abweichungen zum ursprünglichen Entwurf 
[aufweist]. Verweise auf akademische Fähig- 
keiten wurden konsequent zusammenge-
strichen“ (Handelsblatt 2018). Daher findet in 
den Augen vieler Akteure eine Abwertung des 
Pflegeberufes statt. 

Des Weiteren führt der dbb in seiner 
Stellungnahme an, dass die Vorschriften 
zur Praxisbegleitung (§ 5) u. a. für die 
verschiedenen Einsatzbereiche konkretisiert 
werden müssen. So ist derzeit unklar, wie 
verfahren wird, wenn die Auszubildenden 
ihre Pflichteinsätze an verschiedenen Orten 
durchführen und in welchem zeitlichen 
Umfang die Praxisbegleitung erfolgen 
soll. Insbesondere der Sinn der – in den 
dualen Berufen in ähnlicher Form üblichen 
– Zwischenprüfungen (§7) zum Ende des 
zweiten Ausbildungsdrittels erschließt 
sich dem dbb nicht, da ein Nichtbestehen 
keinerlei Konsequenzen nach sich zieht, 

von Kathleen Dilg

Für die Zusammenführung der Pflegeberufe  
der Altenpflege, der Gesundheits- und  
Krankenpflege sowie der Kindergesundheits- 
und Krankenpflege zu einer generalistischen 
 Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz 
(PflBG) zum 1. Januar 2020 wird eine neue 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
benötigt. Diese soll die notwendigen 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung des  
PflGBG schaffen. Im Juni 2018 hat das  
Bundeskabinett die gemeinsam von  
Bundesfamilien- und Bundesgesundheits-
ministerium vorgelegte Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung zum Pflegeberufegesetz 
(PflAPrV) zur Kenntnis genommen (vgl. 
BMFSFJ 2018).

So soll die Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung u. a.  „die Mindestanforderungen 
an die Ausbildung der Pflegefachfrau und 
des Pflegefachmanns, der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin und des 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers 
sowie der Altenpflegerin und des Alten- 
pflegers, einschließlich der Mindestanfor-
derungen an die nach zwei Jahren zu 
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ausschuss senioren des lvbs
Ausflug der Seniorengruppe des LVBS am 13. Juni 2018  
ins Industriemuseum Chemnitz

von Andreas Fürll   
Ausschuss Senioren            

Bei der 35. Veranstaltung der Seniorengruppe 
des LVBS drehte sich alles um die Geschichte 
der Industrialisierung Sachsens - vom 19. 
Jahrhundert bis heute.

Kurz vor Neun trafen sich gut gelaunte 
Ruheständler des LVBS voller Vorfreude im 
Dresdner Hauptbahnhof. Für die nächsten 
zwei Stunden hatten alle während der 
Zugfahrt nach Chemnitz viel Zeit, um sich 
über die „Neuigkeiten“ des letzten halben 
Jahres auszutauschen. Schließlich haben sich 
viele seit dem letzten Ausflug nach Seiffen 
nicht mehr gesehen.

aber mit einem hohen persönlichen und 
sachlichen Zeitaufwand verbunden ist. Die 
in §12 Abs. 2 PflBG vorgesehene Anrechnung 
auf eine mögliche Helferausbildung ist 
zudem rechtlich gar nicht möglich, da dies im 
Zuständigkeitsbereich der Länder liegt (vgl. 
dbb 2018).

Ob diese Anmerkungen der Stakeholder 
noch Eingang in die Prüfungs- und 
Ausbildungsverordnung finden, bleibt 
abzuwarten. Als nächstes steht die 
Beschlussfassung im Bundestag und danach 
im Bundesrat an, bevor die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung verkündet wird und in 
Kraft treten kann (vgl. BMFSFJ 2018).

Pünktlich um 11:00 Uhr trafen wir nach einem 
kurzen Fußweg im Industriemuseum ein 
und wurden schon von einer charmanten 
Museumsmitarbeiterin in Empfang genom-
men. Für die nächsten 90 Minuten war sie 
unsere „Fremdenführerin“ durch die überaus 
interessante Industriegeschichte Sachsens. 
Auch die Geschichte des Gebäudes selbst, 
in dem seit Anfang des Jahrtausends das 
Industriemuseum untergebracht ist, kam 
nicht zu kurz. So erfuhren wir, dass die Halle 
einer  ehemaligen Gießerei nur überlebte, 
weil die Architektur schon in den 1980iger 
Jahren die Fachleute überzeugte. Eine 
kluge Entscheidung, denn wo könnte man 
Industriegeschichte besser präsentieren als in 
einem Haus mit toller Industriearchitektur aus 
dem 19. Jahrhundert.

Unser Rundgang begann mit den beiden 
Erkenntnissen, dass die Sachsen schon 
immer großen Erfindungsreichtum an den  
Tag gelegt haben (so wurden u. a. 
der Kaffeefilter, das Mundwasser, die 
Waschmaschine, der Akten-Dulli, der BH, die 
Kleinbildkamera, der Bierdeckel und vieles 
mehr in Sachsen erfunden) und dass viele 
Zuwanderer aus allen Teilen Deutschlands 

und Europas nur hier geblieben sind, weil die 
Mädchen in Sachsen offensichtlich besonders 
reizvoll waren. Einige der größten sächsischen 
Industriellen, etwa der aus dem Elsass 
zugewanderte „Lokomotivenkönig“ Richard 
Hartmann aus Chemnitz oder der vielseitige 
dänisch-stämmige Unternehmer Jørgen 
Skafte Rasmussen („DKW“) waren Migranten 
ihrer jeweiligen Zeit und haben sich dank 
ihrer sächsischen Ehefrauen schnell heimisch 
gefühlt. 

Viele Originalexponate des Museums zeigen 
nicht nur die Geschichte auf, sondern auch 
Parallelen bis in unsere Zeit. So wurden schon  
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
Elektroautos in Sachsen produziert - immerhin  
mit einer Reichweite von 60 Kilometern! Und 
wo werden heute wieder Elektroautos in Serie 
produziert - in Leipzig bei BMW und bald von 
VW bei Zwickau.

Auf unserem Rundgang sahen wir viele 
bekannten „Denkmäler“ der sächsischen 

Industriegeschichte, etwa Autos, Motorräder 
oder auf dem Weltmarkt erfolgreiche Werk-
zeugmaschinen. Nicht selten hörte man: 
„Daran kann ich mich noch erinnern!“ oder 
„Das hatten wir auch!“.

Nach über zwei Stunden hieß es Abschied 
nehmen, was viele angesichts der interessan-
ten Ausstellungen (u. a. eine Sonderschau zur  
Geschichte Chemnitz oder des Textilmaschi-
nenbaus) schwerfiel. Doch alle hatten sich 
eine Stärkung verdient und so gab es das 
traditionelle Mittagessen nach getaner „Arbeit“ 
 dieses Mal beim Griechen im Restaurant 
„Syrtaki“. Nach einem stärkenden Essen und 
einigen Ouzos ging es mit dem Zug zurück 
nach Dresden.

Auf der Rückfahrt wurde die gelungene 
„Geschichtsexkursion“ noch ausgewertet 
und mit schönen Eindrücken von diesem 
Junitag gingen wir auseinander… um uns auf 
das Wiedersehen am 26. September 2018 zu 
freuen, dann in Leipzig zur Airport-Tour.
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tag der wirtschaftspädagogik 
am 14.06.2018 an der  
universität leipzig

von Birgit Bourdoux

Nach langen 13 Jahren, in denen die 
Zusammenarbeit zwischen dem LVBS und 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
mit dem Institut für Wirtschaftspädagogik 
auf Eis lag, nahmen wir das neue Format 
unter Federführung von Dr. Juliana Schlicht, 
Vertretung der Professur für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik der Universität Leipzig 
zum Anlass, den Studenten unseren Verband 
näher zu bringen und eine Neuauflage 
des Studentenstammtischs von 2004 zu 
begründen.

Die Eröffnung fand durch den Prodekan der  
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,  
Prof. Dr. Rainer Alt statt. Dem schloss sich der 
Gastvortrag von Prof. (em) Dr. Dr. h. c. mult.  
Frank Achtenhagen, Georg-August-Universität  
Göttingen an, der seine Ansichten zur  
Thematik „Lernen in komplexen (digitali-
sierten) Arbeitsumgebungen“ vortrug, die 

anschließend mit Prof. Dr. Susanne Weber 
von der Ludwig-Maximilian-Universität 
München und etwa 60 Studenten und wissen- 
schaftlichen Mitarbeitern diskutiert wurden.

Nach der Mittagspause traf sich eine kleinere  
Gruppe von Studenten mit Dr. Maik Pradel  
vom Studienbüro und Jane Moros vom 
Akademischen Auslandsamt sowie den  
Studenten Kilian Luschka (Master Wirtschafts-
pädagogik) und Nicolas Schlüter (Bachelor 
Wirtschaftspädagogik), um sich über Möglich- 
keiten, Unterstützungsangebote und Erlebnis-
berichte zum Studium im Ausland zu 
informieren.

Unter der Überschrift „Berufliche Perspek-
tiven von WirtschaftspädagogInnen – Alumni 
berichten“ stellten sich Tim Veit (Lehrer 
am BSZ I in Leipzig), Claudia Frömert 
(Referendarin an der Gutenbergschule 
Leipzig), Anett Klemm (Recruiting und 
Personalmarketing BMW Werk Leipzig) 
und als ehemalige Seiteneinsteigerin Birgit 
Bourdoux (Lehrerin am BSZ Schkeuditz) den 
Fragen der mittlerweile wieder zahlreicheren 
Studenten. Schwerpunkte der Fragen waren 
die Zugangsmöglichkeiten zum Referendariat 
bei unterschiedlichen Zweitfächern, Stand 
der Digitalisierung an den BSZ, Auswirkungen 
der Verbeamtung auf die Stimmung in den 
Lehrerzimmern und schwerpunktmäßig 
die Einstellungsvoraussetzungen für 
Wirtschaftspädagogen in den regionalen 
Unternehmen.

unterschiedlichen Semestern zu finden, mit 
denen sich im kommenden Semester ein 
neuer WiPäd-Stammtisch aufbauen läßt.

Moderiert wurde der dritte Teil der 
Veranstaltung durch Dr. Ute Moschner 
und mit dieser konnte vereinbart werden, 
dass man sich im Lehrstuhl bemüht, 
verantwortliche Studenten aus den 

„schulrecht“ - teil 3                                                                                         
von Max Otto 

Filmvorführungen in der Schule

•	 Eine Lehrerin entdeckt beim 
Stöbern im Geschäft eines Film- und 
Tonträgerhändlers einen Spielfilm auf 
DVD, welcher ihr für den Einsatz im 
Unterricht als geeignet scheint. Sie kauft 
den Film privat, den Kaufbeleg hebt 
sie für die Einkommensteuererklärung 
auf. Zu Hause erarbeitet die Lehrerin 
ein passendes Unterrichtskonzept 
für den Einsatz des Spielfilms. Dazu 
gehören ein Informationstext zur 
Filmentstehung und zur Filmhandlung 
sowie ein Arbeitsblatt mit Aufgaben 
für die Schüler. Selbstverständlich 
sieht sich die Lehrerin den kompletten 
Film vorher noch einmal genau an. 
Im Vorspann der DVD erscheinen die 
üblichen Belehrungen mit dem Hinweis 
zur Untersagung einer öffentlichen 
Vorführung ohne Erlaubnis des 
Urheberrechteinhabers. Im guten 
Glauben, dass ihr Unterricht mit den 
Schülern „nicht-öffentlich“ stattfindet, 
macht sie sich dazu keine weiteren 
Gedanken. Im Lehrerzimmer der 
Schule entdeckt sie jedoch einen 
Aushang, welcher wie folgt belehrt: 
„Ohne Einholung einer Lizenz oder 
Genehmigung können […] maximal 

15 Prozent jedes Films unkompliziert 
im Unterricht eingesetzt werden. […]“ 
Die Lehrerin ist nun verunsichert, sie 
möchte ihren Schülern wesentlich mehr 
als 15 Prozent des Films zeigen – aber 
auch keinen rechtlichen Fehler machen.   

 
 
Die schulrechtliche Problemsituation:
Der beschriebene Fall führt zu der Frage, 
ob von Lehrkräften privat erworbenen 
Filme im Unterricht eingesetzt werden 
dürfen.  An dieser Stelle könnte auch 
gefragt werden, ob im Deutschunterricht 
aus einem privat erworbenen Romanbuch 
(mehr als 15 Prozent) vorgelesen werden 
darf oder nicht. Die Antwort dazu kann 
sicher unstreitig lauten: „Ja, es darf (mehr 
als 15 Prozent) vorgelesen werden.“ Zum 
Vorführen einer Romanverfilmung oder 
eines sonstigen Films im Unterricht gibt es 
in einer Vielzahl von teils widersprüchlichen 
Veröffentlichungen keine ganz so einfache 
Antwort. Hier schließt sich die entscheidende 
Frage an, ob Unterricht „öffentlich“ 
oder „nicht-öffentlich“ ist. Auch mit der 
Novellierung des Urheberrechtsgesetzes 
2018 hat sich für die Schulen leider keine 
wirkliche Rechtssicherheit eingestellt. 
Diese Unsicherheit steht den Schulen und 
den Lehrkräften nach wie vor als ein „echt 
blödes Problem“ im Weg, wenn es um einen 
unkomplizierten und rechtlich korrekten 
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das Filmmaterial muss aus legaler Quelle 
bezogen und es darf keinen Kopierschutz 
überwunden worden sein. 

Das  UrhG regelt mit den  §§ 15 und 
52 die „Öffentliche Wiedergabe“ und 
Vergütungsansprüche. Beachtenswert ist, 
dass mit der Gesetzesnovellierung 2018  
in der neuen Formulierung des § 52 die  
Bezeichnung „sowie für Schulveranstaltungen“ 
 gestrichen wurde. Neu heißt es nur noch:  
„[…] Die Vergütungspflicht entfällt für 
Veranstaltungen der Jugendhilfe, der 
Sozialhilfe, der Alten- und Wohlfahrtspflege 
sowie der Gefangenenbetreuung, sofern 
sie nach ihrer sozialen oder erzieherischen 
Zweckbestimmung nur einem bestimmt 
abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich 
sind. […]“  Wie lässt sich diese Streichung 
und die damit einhergehende scheinbare (!) 
rechtliche Schlechterstellung der Schulen 
erklären? Einerseits ist die oben genannte 
„Wissenschafts- und Bildungsschranke“ 
nach  § 60a UrhG als „Schulprivileg“ mit 
einer pauschalen Vergütung des Staates 
an die Verwertungsgesellschaften im 
Zusammenhang zu sehen und anderer-
seits vertritt der Staat allgemein die 
Rechtsauffassung, dass Unterricht unter 
bestimmten Bedingungen „nicht-öffentlich“ 
ist. Somit scheint die Regelung einer 
Vergütung so wenig erforderlich zu sein, wie 
für eine nicht-öffentliche Filmvorführung mit 
privaten Gästen zu Hause. 

Das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz veröffentlichte seine 
Rechtsauffassung 2014 wie folgt: „[…] Es 
kommt darauf an, ob es sich dabei um eine 
öffentliche Wiedergabe handelt. […] Nach 
der Kommentarliteratur sind Wiedergaben 
im Schulunterricht innerhalb des engen 
Klassenverbandes fast immer nicht öffentlich. 
Schulveranstaltungen der ganzen Schule 

Einsatz von Filmen zur Umsetzung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages geht. 

Die Rechtsgrundlagen: 
Die entscheidenden Rechtsgrundlagen 
für Schulen und Lehrkräfte sind das  
Urheberrechtsgesetz (UrhG) in seiner 
aktuellen Fassung vom März 2018, der jeweils 
gültige  „Gesamtvertrag zur Einräumung 
und Vergütung von Ansprüchen nach § 
53 UrhG“ (von 2015, gültig bis Ende 2018) 
und die  staatliche Rechtsauffassung zur 
„Nicht-Öffentlichkeit“ von Unterricht. 

Mit der Novellierung des Urheberrechts-
gesetzes 2018 ist es erlaubt, Filme als 
Unterrichtsmaterial unter bestimmten 
Voraussetzungen vorzuführen und ggf. 
auch zu vervielfältigen. Die Urheber- und 
Verwertungsrechte der Inhaber sind 
diesbezüglich beschränkt (  Wissenschafts- 
und Bildungsschranke gemäß § 60a UrhG). 
Nach Auffassung von Interessenvertretern 
der Filmwirtschaft soll diese Neuregelung 
den Lehrkräften einen unkomplizierten 
„Basiszugang“ für den Medieneinsatz 
ermöglichen. Für einen Filmeinsatz im 
Unterricht gilt demnach: Maximal 15 Prozent 
eines Films, bezogen auf seine zeitliche 
Gesamtlänge, können ohne Lizenz und 
ohne Genehmigung vorgeführt werden. 
Diese 15 Prozent des Films dürfen, und das 
ist in dieser Form neu, auch gespeichert 
und auf digitalen Lernplattformen verwaltet 
werden. Filme mit einer Dauer kürzer als 
fünf Minuten dürfen bis zu 100 Prozent 
vorgeführt, gespeichert und digital verwaltet 
werden. Der Staat vergütet diese Nutzung 
den Rechteinhabern pauschal über die 
zuständigen Verwertungsgesellschaften. 
Einige Bedingungen gilt es zu beachten: Extra 
ausgewiesene Lehrfilme bzw. Lehrmedien 
sind von diesen „Privilegien“ ausgenommen, 

oder größerer Teile davon sind dagegen in 
aller Regel öffentlich. Der Rechtsausschuss 
des Deutschen Bundestages ist […] davon 
ausgegangen, dass eine Wiedergabe von 
Aufzeichnungen urheberrechtlich geschützter 
Werke im Schulunterricht keine öffentliche 
Wiedergabe ist. […]“  Quelle: Internetseite 
des BMJV, Stand 11/2014 

Eine nicht-öffentliche Wiedergabe bedarf 
keiner Erlaubnis. Der Begriff der Öffentlichkeit 
ist in  § 15 (3) UrhG definiert. Demnach 
muss das vorgeführte Werk für eine Mehrzahl 
von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt 
sein. Maßgeblich für die Verneinung von 
Öffentlichkeit ist die Verbundenheit der 
Betroffenen durch persönliche Kontakte. 
Eine solche Verbundenheit existiert, wenn 
unter sämtlichen Beteiligten ein enger 
gegenseitiger Kontakt besteht, der bei allen 
das Bewusstsein hervorruft, persönlich 
miteinander verbunden zu sein. Familiäre 
oder freundschaftliche Beziehungen sind 
nicht notwendig. Ganz allgemein wird 
demnach angenommen, dass zwischen 
Lehrern und Schülern eine solche enge 
persönliche Verbundenheit gegeben ist. 
Somit besteht in Unterrichtsklassen und 
-kursen keine Öffentlichkeit. 

Eine ähnliche Sicht auf die Dinge vertritt das 
Sächsische Staatsministerium für Kultus  
im Zusammenhang mit Filmvorführungen 
aus dem Internet: „[…] Nach herrschender 
Meinung unter Schul- und Urheberrechtlern ist 
eine solche Wiedergabe innerhalb des  
Unterrichts im Klassen- und Lerngruppen-
verband jedoch als nicht-öffentlich anzusehen 
[…]“ Quelle: https://www.schule.sachsen.
de/16155.htm - am 20.04.2018

Die Schlussfolgerungen: 
Nach überwiegender und in verschiedenen 
Veröffentlichungen dargestellter Rechtsauf-

fassung ist der Unterricht im Klassenverband 
von Schulen nicht öffentlich. Mit einer Film- 
vorführung wird dort also nicht in ein Verbots- 
recht des Urheberrechteinhabers eingegriffen. 
Soweit Filme bzw. Filmkopien legal privat 
oder durch die Schule erworben wurden, ist 
die Filmpräsentation deshalb während des 
Unterrichts im Klassen- oder Kursverband 
statthaft. Sobald aber Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Klassen oder 
Kursen anwesend sind, ist eine Präsentation 
von ganzen Filmen, für die nicht ausdrücklich 
eine Vorführlizenz vorliegt, nicht erlaubt. 
Dasselbe gilt bei Schulfesten oder anderen 
öffentlichen Schulveranstaltungen.
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hinweise aufgrund der daten-
schutz-grundverordnung  
(dsgvo) für einen aufnahme-
antrag in den lvbs e.v.
1. Name und Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die 
Datenverarbeitung durch:
LVBS Sachsen e.V.
Strehlener Straße14	
01069 Dresden	
Telefon:	 0351 47591020
Fax:	 0351 4759 1020
https://www.lvbs-sachsen.de 

2.Name und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten (sofern bestellt) 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen 
Sie per Post unter folgender Anschrift:
Datenschutzbeauftragter  
des LVBS Sachsen e.V.
Strehlener Straße14	
01069 Dresden
Der Name des Datenschutzbeauftragten  
und die Kontaktdaten sind unter  
www.lvbs-sachsen.de veröffentlicht.

3. Erhebung und Speicherung personen-
bezogener Daten sowie Art und Zweck
und deren Verwendung
Mit diesem Aufnahmeantrag erheben wir 
folgende personenbezogene Daten:

•	 Anrede, Vorname, Nachname,

•	 eine gültige E-Mail-Adresse,

•	 Privatanschrift,

•	 Telefon, Fax, Email (Privat)

•	 Geburtsort, Geburtstag

•	 Schulanschrift

•	 Telefon, Fax, Email (Schule)

•	 Qualifikation/Abschluss

•	 Tätigkeit/Funktion

•	 im Berufsschuldienst seit

•	 Beitritt am (Datum)

•	 Zuordnung Fachgruppe

•	 IBAN und BIC, Bank.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

•	 um Sie als Antragsteller bzw. Mitglied 
identifizieren zu können,

•	 zur Entscheidung über Ihren 
Aufnahmeantrag,

•	 bei positiver Entscheidung über den 
Aufnahmeantrag zur Verwaltung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses,

•	 zur Korrespondenz mit Ihnen,

•	 zur Abrechnung des Verbandsbeitrages,

•	 zur Erfüllung des Verbandszwecks,

•	 zur Gewährung von Rechtsschutz.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage  
hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, Art. 9  
Abs. 2 d DSGVO zu den genannten Zwecken  
und für die beidseitige Erfüllung von Verpflich-
tungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
erforderlich. Ohne die Verarbeitung der Daten 
sind die Aufnahme und die Verwaltung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses nicht möglich.
Die erhobenen personenbezogenen Daten 

werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht (in der Regel 10 Jahre 
nach Ende des Mitgliedschaftsverhältnisses) 
gem. Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 
gespeichert, es sei denn, Sie haben in 
eine darüber hinausgehende Speicherung 
entsprechend Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
eingewilligt.

Wird Ihrem Aufnahmeantrag nicht stattge-
geben, werden die personenbezogenen 
Daten nach Rechtskraft der Entscheidung 
gelöscht. 

Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 
an Dritte zu anderen als den im Folgenden  
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Personenbezogene Daten von Funktions-
trägern werden an die Dachverbände 
SBB, dbb beamtenbund und tarifunion, 
BvLB aufgrund von Art 9 Abs. 2 lit. d, Art 
6. Abs. 1 lit. c. DSGVO übermittelt, soweit 
das zur Ausübung der satzungsgemäßen 
Mitgliedsrechte in unserem Dachverband 
erforderlich ist.

Sofern Sie einen Rechtsschutzantrag stellen,  
werden Ihre für die Bearbeitung des Rechts-
schutzfalles erforderlichen Daten an
 
dbb beamtenbund und tarifunion
Dienstleistungszentrum Ost
Axel-Springer-Straße 54 a 
10117 Berlin

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 
weitergegeben. Außerdem können Ihre 
personenbezogenen Daten ggfs. an 
Verfahrensgegner und deren Vertreter 
(insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie 
Gerichte und andere öffentliche Behörden 
zum Zwecke der Korrespondenz sowie 
zur Geltendmachung und Verteidigung 

Ihrer Rechte weitergegeben werden. Die 
weitergegebenen Daten dürfen von dem 
Dritten ausschließlich zu den genannten 
Zwecken verwendet werden.

4. Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht:

•	 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal 
erteilte Einwilligung jederzeit zu wider- 
rufen. Dies hat zur Folge, dass die Daten-
verarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr 
fortführen darf; das betrifft insbesondere 
die Bestellung eines Newsletters

•	 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über  
Ihre von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft 
über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen 
Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft 
ihrer Daten, sofern diese nicht bei 
Ihnen erhoben wurden, sowie über 
das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling und ggf. aussagekräftigen 
Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen;

•	 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich 
die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen;

•	 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung 
Ihrer bei mir gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 
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rechtsberatung 
Die Rechtsberatungen finden in der Regel jeden ersten 
Mittwoch im Monat in der Landesgeschäftsstelle des SBB, 
Theresienstraße 15, 01097 Dresden von 11:30 bis 16:00 Uhr 
statt.
05.09.18 	 10.10.18	 07.11.18	 05.12.18

termine
Bitte beachten Sie folgende Termine bei der Zusendung 
von Beiträgen:
Ausgabe:	 11-12/18
Redaktionsschluss:	 28.09.18

impressum
LVBS Sachsen e. V.
Strehlener Straße 14, 01069 Dresden
Telefon: 	 0351 47591020
Fax: 	 0351 47591020
E-Mail: 	 kontakt@lvbs-sachsen.de
www.lvbs-sachsen.de	

Redaktion: Der Landesvorstand
Fotos: Fotolia, Photodune, Wikipedia, LVBS, 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur

•	 Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen

•	 Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

•	 gemäß Art. 18 DSGVO die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit

o	 die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird oder

o	 die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber die Löschung der 
Daten ablehnen und stattdessen 
die Einschränkung der Nutzung 
verlangen oder

o	 wir die personenbezogenen Daten 
für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigen, Sie die 
Daten jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder

o	 Sie gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt haben;

•	 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre 
personenbezogenen Daten, die 
Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen und

•	 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die für 
den Vereinssitz laut Satzung zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden.

6. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von berechtigten Interessen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
kontakt@lvbs-sachsen.de 

Hinweis: 
Weitere Informationspflichten können sich 
ergeben, wenn die Daten-verarbeitung 
aufgrund von Art 6. Abs. 1 lit b DSGVO erfolgt 
oder wenn Verfahren zur automatisieren 
Entscheidungsfindung eingesetzt werden.

Art 13 DSGVO fordert, dass die Informations-
pflichten „zum Zeitpunkt der Erhebung 
der Daten“ erfüllt werden, es sei denn, die 
betroffene Person verfügt (nachweisbar) 
bereits über die Informationen. Dann kann 
auf bereits bekannte Informationen verzichtet 
werden.



Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de

Name, Vorname

Geburtsort	 Geburtstag

Privatanschrift

Tel. 	 Fax 	 E-Mail

Schulanschrift

Tel. 	 Fax 	 E-Mail

Qualifikation/Abschluss	 Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit	 Beitritt am (Datum) 

Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

	 Gewerbliche, haus- und	 Kaufmännische	 Gesundheitsfach-,  
	 landwirtschaftliche Berufe	 Berufe	 pflegerische und		
			   soziale Berufe. 
Ich erkenne die Satzung an. 

Datenschutzerklärung/Einwilligung 
Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Mitgliederverwaltung elektronisch erfasst, gespeichert, bearbeitet 
und zum Zwecke der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben weitergegeben. Es ist sichergestellt, dass dies nur zur 
Erfüllung der Verbandsaufgaben und zur Inanspruchnahme der Leistungen aus der Mitgliedschaft erfolgt. Die Kommuni-
kation per E-Mail und das Verwenden der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse erfolgt unter Beachtung der Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland. Die hier erteilte Zustimmung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufbar. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnis davon und gebe mein Einverständnis.

Ort, Datum	 Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die 
satzungsgemäßen Beiträge zu Lasten meines Kontos

IBAN		  SWIFT-BIC			   Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
meines Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum	 Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. - LVBS Sachsen -ü


